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allgemeine

ecpnwmfcjje aKtfitär-Settimg*
Organ ber fd^toei$erif^en Wxmtt.

®tt Scijnmj. ,jMitarjtitfd)rift XXXVffl. Jahrgang.

Wafet. XVIII. 3al)tßanß. 1872. l¥r. 3.
©ifdjcint in wödjcnllfdjen Kümmern, ©er Srcl« per Scmcftei iil franfo burdj bfe Sebwefj gr. 3. 50.

©ie Seftedungen werben bireft an bie ,,©ä)njctßf)attferifa)e $ertag&'tind)banblunß in iöflfel" abrefffrt, ber Setrag wirb
hei ben auswärtigen Slbcnncnten burdj Stadjnabme erljoben. 3nt «tuolance neljmcn ade Stidjbanblungen Seftedungen an.

Scrantwortlfdje Slcbaftfon: Dberfl SBletanb unb ÜTtajor »on ©fgger.

3rü)0lt: ©ic ÜTiilitärfragen »er ber SuntcSocrfammlung. — ©Ine 3rflrufticn für bie fgl. fdjwcbifdjen Sruppen. (Sdjluß)
— Stßlülam 3Äac ©ermac unb Dr. Soul« ©trcmcijer, Slotijen unb ©rinncrungen eine« Slmbulanj * ©hirurgen. — J?tel«fdjteiben

be« eibg. 3Jitlliärtcpartemcnt«.

Die Jtttltiätfragen »or ber UurfteBoerfammlung.

(SRationalratbSftfcung »om 8. *Ro»ember 1871.)

3n Serathung liegt Slrtifel 18. 25erfelbc lautet:
„3eber ©cbweijer iP wehrpflichtig.
3)fe SDicnfipfltcbt im 39unbe«h«r beginnt im 2ln=

fang beejenigen ^ahxd, in Welchem ber 9Br^rs|«Btaiinf«aft jwif'cben bem 40. unb 44. 3a&re mit
Pflichtige ba«"20. 2Uter«jabr jurücflegt unb enbigt

%am ©cblufj beSjentgen 3afjre«, in welchem er ba«

*44. altere-jähr erfüllt."

gür bie Äommlffton leitet |>r. ©eher er bie S3er=

hanblung mit folgenben SSemerfungen ein:
2)(e allflemetne SBehrpfltcbt fei fchon in ber jtf5l=

gen 25frfajTung au«gefprocben unb fie »erbe auch

jefct wiefcer al« leitenbe« $Prinjtp an bie ©pffce be«

ÄbfcbnttteS gePellt. SDagegen habe bisher bie SDauer

biefer äBchrpflicbt blo« im ©efefc ihre ©teüe ge=

funben, wähjenb fte jefct burch bie 23erfaffung bc=

flimmt »erben fode.

3n Sejug auf Beginn unb (Snbe biefer SBehrpflicht
fcbltefse ftcb ber 93orfcblag wefentlicb an ba« ©efefj

an. Sie Äommtffion halte nämlich auch jefct ba*

für, baf) bie 2Bebrpflicbt mtt bem 20. 3ahr be*

ginnen unb mit 44 enben folle, wa« nicht au«*

fcfcliefje, ba§ ber ^Pflichtige auih febon »orber in
biefem ober jenem Umfang eine 33orbereitung er*

halten bürfe.
2)a« »orgefctjlagenc (SinttittSjabr fei eben ba«*

jenige, in welchem ber 3"ngltng geiPig unb förper*
lieb fo weit entwickelt etfeheine, um ben 2lnforbe=

rungen ber SnArultion au«reicbenb ju genügen.
3Ba« bie 2)auer ber SBebrpfltcbt betreffe, fo feien

bieöfaUö febon in ber ftommifßon »etfebtebene Sin*

ftebten laut geworben. @o habe man ba« 40. 3ahr
beantragt, um folebe (Elemente au«jufcbetben, welcbe

man für bie ©trapajen eine« gelbjuge« nicht mehr

für hinlänglich tauglich erachte, wobei man bar*
auf hinweife, baf) e« weniger barauf anfomme,
eine jahlreiche al« eine gut organiftrte Slrmee ju
fchaffen. 3n ber 2Rehrheit finbe aber bie ÄommifPon,
bafj biefe Slnfchauung nicht berechtigt fei, ber ju*
folge ber 3Rann bi« jum 44. 3«ft« nicht mehr ge*

hörig bfenPfähig fein follte. 93(elmehr würbe bie

ber toünfcben«wertbtn förperltcben Sücbtfgteit ben

23orjug ber Sbaraftergebirgenbeit eerbinben unb ba«

»olle SSewufjtfcfn ihrer SSeflimmung al« republifa*
nifche SBehrmänner ju ben übrigen guten (Eigen*

febaften hinzubringen.
hiernach werbe al« äriom aufgePellt, bafj wir

nicht nur eine« gutgefchulten, fonbern auch eine«

jahlreicben $eere« bebürfen unb baher bie Pflicht
haben, nach beiben Sichtungen ftürforge eintreten

ju lafjen.
SSenn auch in ber £auptfacbe mit bem antrage

einöerPanben, fo würbe bech »on einem anbern

ÄommifPon«mitglieb (&rn. Slrnolb) barauf hinge*
wtefen, »ie nothwenbig e« fein möchte, in SBejiebung

auf bie SienPpflicht gewiffe SBegrenjungen eintreten

ju laffen, wie bie« wentgpen« annähernb im jefcigen

Slrtifel ber gaU fei, unb bie Befltmmung, in
welchem ÜRafje ber Bürger ju ben »erfchiebenen Äates

gorien be« Bunbe«bcete« herangejogen werben fönne,

nicht ausfcbliefjlicb bem ©efefc ju überladen. $Rie=

manb bürge bafür, baf) bie Sßfttcbt nicht ju hoch

hinaufgefebraubt werbe, unb eben um bie«faU« bem

Bürger eine gewiffe Älarbeit unb Beruhigung ju
gewähren, werbe jene Slbgrenjung befürwortet, in
welcber belfpfel«meife gefagt würbe, bafj ber SRann

im 2lu«jug 7 ober 8, in ber 9tefer»e 7 ober 6, in
ber ßanbwebr 10 3ahre mit ber böcbPen ßiffer ju
bienen habe.

SDlefe lefctere Slnftcht wirb jeboch hePritten, inbem

Allgcmcinc

Schweizerische Militär-Zeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Per Schweiz. MitârMschrifl XXXVIII. Jahrgang.

Basel. XVIII. Jahrgang. 1872.

Elschcint in wöchentlichen Nummern. Der Prci« per Semester ist franko durch die Schweiz Fr. 3. 50.

Die Bcstcllungcn werden direkt an die „Schweighaulerische Verlagsbuchhandlung in Basel" adressirt, der Betrag wird
bei den auswärtigen Abonnenten durch Nachnahme crhoben. Im Äuslance nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.

Verantwortliche Redaktion: Obcrst Wieland und Major von Elgger.

Inhalt: Die Miliiörfragen vor der Bundesversammlung. — Eine Jrstruktion sür die kgl. schwedischen Truppen. (Schluß

— William Mac Cormac und Or. Louis Strcmcyer, Notizcn und Erinnerungen eine« Ambulanz-Chirurgen. — Kreisfchreiben

de« eidg. Militärdepartemcnts.

Vie Militärsragen vor der Guttdeeversammiung.

(Nationalrathssitzung vom 8. November 1871.)

Pflichtige das 20. Altersjahr zurücklegt und endigt

am Schluß desjenigen Jahres, in welchem er das
'44. Alterejahr erfüllt."

Für die Kommission leitet Hr. Sck er er die

Verhandlung mit folgenden Bemerkungen ein:
Dte allgemeine Wehrpflicht sei schon in der jttzi-

gen Verfassung ausgesprochen und sie werde auch

jetzt wieder als leitendes Prinzip an die Spitze des

Abschnittes gestellt. Dagegen habe bisher die Dauer
dieser Wehrpflicht bloö im Gesetz ihre Stelle
gefunden, wahrend sie jetzt durch die Verfassung
bestimmt werden folle.

In Bezug auf Beginn und Ende dieser Wehrpflicht
schließe sich der Vorschlag wesentlich an das Gesetz

an. Die Kommission halte nämlich auch jetzt

dafür, daß die Wehrpflicht mit dem 20. Jahr
beginnen und mit 44 enden solle, was nicht
ausschließe, daß der Pflichtige auch schon vorher in
diesem oder jenem Umfang eine Vorbereitung
erhalten dürfe.

Das vorgeschlagene Eintrittsjahr sei eben

dasjenige, in welchem der Jüngling geistig und körperlich

so weit entwickelt ei scheine, um den Anforderungen

der Instruktion ausreichend zu genügen.
Was die Dauer der Wehrpflicht betreffe, so seien

diesfalls fchon tn der Kommission verschiedene

Ansichten laut geworden. So habe man das 40. Jahr
beantragt, um solche Elemente auszuscheiden, welche

man für die Strapazen eines Feldzuges nicht mehr

Jn Berathung liegt Artikel 18. Derselbe lautet:
„Jeder Schweizer tst wehrpflichtig.
Die Dienstpflicht im Bundeshecr beginnt im

Anfang desjenigen Jahres, in welchem der Wehr-'^nnschaft zwischen dem 40. und 44. Jahre mit

für hinlänglich tauglich erachte, wobei man darauf

hinweise, daß es weniger darauf ankomme,
eine zahlreiche als eine gut organisirte Armee zu
schaffen. Jn der Mehrheit sinde aber die Kommission,
daß diese Anschauung nicht berechtigt sei, der

zufolge der Mann bis zum 44. Jahre nicht mehr
gehörig dienstfähig sein sollte. Vielmehr würde die

der wünschenswerthen körperlichen Tüchtigkeit den

Vorzug der Charaktergediegenheit verbinden und das

volle Bewußtsein ihrer Bestimmung als republikanische

Wchrmänner zu den übrigen guten
Eigenschaften hinzubringen.

Hiernach werde als Axiom aufgestellt, daß wir
nicht nnr eines gutgeschulten, sondern auch eineö

zahlreichen HeereS bedürfen und daher die Pflicht
haben, nach beiden Richtungen Fürsorge eintreten

zu lassen.

Wenn auch in der Hauptsache mit dem Antrage
einverstanden, so wurde doch von einem andern

Kommtssionsinitglied (Hrn. Arnold) darauf
hingewiesen, wie nothwendig es sein möchte, in Beziehung

auf die Dienstpflicht gewisse Begrenzungen eintreten

zu lasscn, wie dieS wenigstens annähernd im jetzigen

Artikel der Fall sei, und die Bestimmung, in wel--

chem Maße der Bürger zu den verschiedenen

Kategorien deö Bundesheeres herangezogen werden könne,

nicht ausschließlich dem Gesetz zu überlassen.
Niemand bürge dafür, daß die Pflicht nicht zu hoch

hinaufgeschraubt werde, und eben um diesfalls dem

Bürger eine gewisse Klarheit und Beruhigung zu

gewähren, werde jene Abgrenzung befürwortet, tn
welcher beispielsweise gefagt wurde, daß der Mann
im AuSzug 7 oder 8, in der Reserve 7 oder 6, in
der Landwehr 10 Jahre mit der höchsten Ziffer zu
diene» habe.

Diese letztere Ansicht wird jedoch bestritten, indem
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